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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Geschwindigkeitsanlagen  

Artikel 1 Lieferung des Gerätes  

Bitte überprüfen Sie bei Erhalt der Lieferung den guten äußeren Zustand des Gerätes  sowie 

die Übereinstimmung der Produkte mit dem Versandschein. Im Zweifelsfall muss sofort ein 

Vorbehalt direkt auf dem Lieferschein notiert werden. In diesem Fall, Informieren Sie unsere 

Firma noch am selben Tag. Andernfalls kann die Verantwortung für Schäden nicht vom 

Transportunternehmen oder Elan City übernommen werden. Die ordnungsgemäße 

Funktionalität des Gerätes, muss innerhalb von 5 Arbeitstagen überprüft werden. Dies 

geschieht, um die Zahlung nicht zu verzögern, im Falle dass, durch den Transport Schäden 

verursacht wurden, die beim Auspacken nicht sichtbar waren. Werden über diesen Zeitraum 

von 5 Arbeitstagen hinaus beim Test des Gerätes, Fehlfunktionen festgestellt,  kann die 

Zahlung nicht über die ursprünglich vorgesehene Frist hinaus verzögert werden.  

Artikel 2 Eigentumsvorbehalt 

Das Gerät bleibt solange Eigentum, der Firma Elan City, bis die Bezahlung der Gesamtsumme 

erfolgt ist.  Bei verspäteter Bezahlung wird eine formelle Mitteilung per Einschreiben 

verschickt. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb von 8 Tagen, werden Strafzinsen in Höhe des 

gesetzlichen Zinssatzes erhoben. Im Falle einer solchen strittigen Maßnahme, trägt der Kunde 

die Mahnungskosten. 

 Artikel 3  Haftungsgarantie des Gerätes 

Die Garantie für Geschwindigkeitsanzeigen beträgt 24 Monate ab Versanddatum. Die 

Garantiehaftung gilt nicht für Akkus. Im Falle eines festgestellten Mangels führt die Firma Elan 

City die üblichen telefonischen Überprüfungen mit dem Kunden durch: Stromversorgung, 

Softwarekonfiguration. Der Abbau, Aufbau und Neuverpackung des Gerätes obliegt  in der 

Verantwortung des Kunden. Wenn der Mangel nachgewiesen ist, wird er von der Garantie 

gedeckt. Wir bitten Sie, das Gerät in seine Originalverpackung und -schutzvorrichtungen 

einzupacken. Wir holen dann das Gerät ab (die Kosten trägt Elan City vollständig) um es in 

unserer Werkstatt zu reparieren und dann wieder zurückzuschicken, die Kosten werden 

weiterhin vollständig von Elan City getragen. Wenn der Originalkarton nicht aufbewahrt 

wurde, können wir ihn Ihnen einen Neuen zusenden. Dieser wird dem Kunden in Rechnung 

gestellt. Für den Fall, dass kein Produktfehler festgestellt wird, wird dem Kunden eine 

Pauschale von 199 € ohne MwSt. in Rechnung gestellt, welches den Rücktransport und die 

Arbeitsstunden im Zusammenhang mit der Überprüfung der Gerätes, umfasst. Die 

Garantiehaftung gilt nicht für Ereignisse, deren Ursprung außerhalb des Gerätes selbst liegen: 

Vandalismus, Feuer, Sturz, fehlerhafter Anschluss usw. 

  

http://www.elancity.de/
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Artikel 4 Stromversorgung und Autonomie  

Für Geräte, die nicht mit permanenter Stromversorgung ausgestattet sind (Solarbetrieben und 

öffentliche Straßenbeleuchtung). 

Bei  nicht ausreichender Stromversorgung (Betriebszeiten der öffentlichen Beleuchtung oder 

Sonnenscheindauer) kann Elan City nicht für die fehlende Autonomiekapazität des Gerätes, 

verantwortlich gemacht werden. Unsere Mitarbeiter, stehen Ihnen vor dem Kauf zur 

Verfügung, um mit Ihnen spezielle Bedürfnisse zu analysieren, Ihnen den Verbrauch und die 

resultierende Leistung zu erklären und Ihnen die für Sie bestgeeignete Lösung, anzubieten. 

 Für Geräte, die mit Stromnetzen (öffentliche Straßenbeleuchtung oder permanentes 

Stromnetz) betrieben werden, stellt Elan City eine Buchse und Stecker zur Verfügung, um den 

Anschluss zu vereinfachen. Die Richtigkeit des Anschlusses obliegt allein in der Verantwortung 

des Kunden und wir empfehlen eine weitere Schutzsicherung einzubauen(siehe Handbuch). 

http://www.elancity.de/

